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1   Anlass, Ziel und Zweck der Planung

Die Stadt Tittmoning liegt in der Urlaubsregion Chiemsee und Waginger See. Der Tourismus ist
von entscheidender Bedeutung. Aus diesem Grund bemüht sich die Stadt gemeinsam mit
umliegenden Gemeinden intensiv um eine landschaftsverträgliche Weiterentwicklung. Hierzu
gehören auch der Erhalt und die Förderung touristischer Betriebe.

Der in dieser Hinsicht derzeit wichtigste Betrieb der Stadt Tittmoning für Urlaub auf dem
Bauernhof ist der „Huberhof“ in Ollerding, ca. 4,5 km südwestlich des Zentrums von Tittmoning
gelegen. Es handelt sich hier um den ökologisch vollbewirtschafteten Bauernhof mit
Ferienbetrieb  der Familie Gramsamer im westlichen Teil von Ollerding.

An den bereits genehmigten Wohnungen und Ferienwohnungen wurden im Laufe der Jahre
Um- und Anbauten vorgenommen sowie Aufenthalts- und Spielräume, ein Schwimmbad und 10
temporäre Stellplätze als Campingplatz errichtet. Für diese Maßnahmen, bzw. Anlagen waren
zum Teil Nachgenehmigungen erforderlich, die noch an einer mitgezogenen Privilegierung nach
§ 35 Abs.1 Nr.1 BauGB teilhaben konnten. Für den Campingplatz jedoch richtet sich die
Zulässigkeit nach den Vorschriften des § 35 Abs.2 BauGB als sonstiges Vorhaben im
Außenbereich, welches unter den derzeitigen Bedingungen nicht genehmigt werden kann.

Mit der geplanten Ausweisung des „Huberhofes“ als Sondergebiet „Tourismus und
Landwirtschaft“ soll auf Antrag der Familie Gramsamer die Voraussetzung für die
Nachgenehmigung des derzeit nicht genehmigungsfähigen Bestandes geschaffen werden und
damit auch dem Erhalt und der Sicherung, sowie einer qualitativen Weiterentwicklung des
bestehenden touristischen und landwirtschaftlichen Betriebes „Huberhof“ dienen.

2 Verfahrensverlauf

2.1 Voranfrage zur Bauleitplanung und zusammenfassendes Ergebnis

Bereits im Vorfeld des Bauleitplanverfahrens wurde von der Stadt Tittmoning bei den
zuständigen Behörden für den in Abb. 1 dargestellten Geltungsbereich um eine Stellungnahme
gebeten, ob grundsätzlich einer Bauleitplanung für ein Sondergebiet zugestimmt werden kann.

Zusammenfassendes Ergebnis der Voranfrage:

Entsprechend der Stellungnahme der Regierung von Oberbayern als höhere
Landesplanungsbehörde mit Geschäftszeichen Nr. 24.1-8291-TS vom 10.09.2018 trägt die
vorgesehene Bauleitplanung grundsätzlich dazu bei, den raumordnerischen Erfordernissen
einer nachhaltigen Wirtschaftsstruktur Rechnung zu tragen (Vgl. LEP 5.1 G, 1.1.1 G). Die
geplante Ausweisung des „Huberhofes“ als Sondergebiet „Tourismus und Landwirtschaft“ kann
mit den raumordnerischen Erfordernissen der Siedlungsstruktur in Einklang gebracht werden,
da es sich - im räumlichen Umgriff und den vorgesehenen Nutzungsarten - im Wesentlichen um
die Darstellung von genehmigtem Bestand handelt. Die Ziele aus dem
Landesentwicklungsprogramm (LEP) 3.3 und Regionalplan (RP 18) B II 3.1 Z stehen der
Planung daher nicht entgegen. Die Abgrenzung des Sondergebietes, das sich im Umgriff am
vorhandenen Bestand orientieren muss, ist im Detail mit der Unteren Bauaufsichtsbehörde
abzustimmen.

Auch von allen anderen beteiligten Fachbehörden und Fachstellen wurden keine
Einwendungen gegen  die Bauleitplanung erhoben.
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1 Austragshaus - Ollerding 6
Austragshaus mit
Einliegerwohnung

  2 Pflanzenkläranlage

  3 Camping
mit 10 Standplätzen

  4 Wimmerhof - Ollerding 4
- vermietetes Wohnhaus
-  Gewerbe (Feinmechanik) EG
 -  landwirtschaftl. Gerätelager OG
-  Voliere

  5 Troadkasten (Denkmal)
  2 Ferienwohnungen

  6 Zuhaus - 2 Ferienwohnungen

  7 Poolhaus
  -  Sanitäranlagen
  -  Aufenthaltsraum
  -  Grillplatz

  8 Pool

  9 Bungalow - Ferienwohnung

10 Nebengebäude - Ollerding 2a
- 5 Ferienwohnungen
-  Aufenthalt (Stüberl),Ausschank

-  Spielscheune
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11 Bauernhaus - Ollerding 2
- Empfang, Büro und

Gäste-Wartebereich  EG
- Wohnung für Eigentümer
  im EG, OG und DG

Huberhof  Ollerding
(ohne Maßstab)

18

13

19 landwirtschaftl. Halle
- Maschinenhalle
- Gerätehalle
- Bergehalle

20 Heizhaus
 -  UG Holzvergaser u.

Hackschnitzelheizung
 -  EG Lader-Garage

21 neue Rinderstallung

22 neue Jauchegrube

17

12 Stallgebäude
- Kälberstall im EG
- Heuboden im OG

13 Überdachung
- „Strohhüpfburg“

14  Sandspielplatz

15 Streicheltiere
- Kleintierstallung
- Gehege

16 Jauchegrube, Miststätte

17 Stallung Querbau
  - ehemalige Rinderstallung
  - Heulagerung im OG

18 Stallgebäude
- ehemalige Rinderstallung
- Heulagerung OG
- Traktorgarage, Werkstatt

Abb. 1 - Darstellung des
Geltungsbereiches für die
Voranfrage  zum Bauleitplan-
verfahren für ein Sondergebiet

sowie Erläuterung der auf
dem Anwesen befindlichen
baulichen Anlagen
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2.2 Aufstellungsbeschluss für geplant. Geltungsbereich der Voranfrage v. 04.09.2018

Aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen zur Voranfrage hat der Stadtrat Tittmoning in der
Sitzung am 04.09.2018 die Aufstellung des Bebauungsplanes mit integriertem
Grünordnungsplan Nr. 2.14 für das Gebiet „Huberhof - Ollerding“ sowie die 53. Änderung des
Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan  im Bereich der Grundstücke
Fl.Nr.1141, 1142, 1147, 1155 T, 1156 T, 1191 T, 1191/3 T, 1261 T, 1273 T und 2344 T,
Gemarkung Kay beschlossen.

2.3 Vorentwurf  vom 24.07.2020  und  Einstellung des Bauleitplanverfahrens

Die ausschließlich der Landwirtschaft und der Alternativen Energiewirtschaft des Betriebes
dienenden Anlagen (Nr. 19-22 aus Abb.1), welche nach § 35 Abs.1 Nr.1 BauGB ohnehin im
Außenbereich zulässig sind, waren im Vorentwurf nicht mehr Gegenstand der Planung.

Abb. 2 - Darstellung des geplanten
Geltungsbereiches (dicke Linie) für
den Vorentwurf des Bebauungsplanes
in der Fassung vom 24.07.2020 (o.M.)

mit Darstellung des Bestandes und
und der geplanten Maßnahmen
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Das Konzept für den Vorentwurf zum Bebauungsplan in der Fassung vom 24.07.2020 hatte
sowohl die Sicherung des derzeitigen Bestandes als auch langfristige Entwicklungs-
möglichkeiten für den Ferienbetrieb zum Inhalt.

Im Wesentlichen war neben der Bestandssicherung geplant, den Campingbereich über die
westseitige Hecke hinaus für einzelne Ferienchalets zu erweitern. Langfristig (auch für die
nächste Generation) war geplant, den Wimmerhof evtl. einmal als Gästehaus mit zusätzlichen
Wohnungen für den Ferienbetrieb nutzbar machen zu können.

Diese Planung war mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung vereinbar.

Die zum Vorentwurf eingegangenen Stellungnahmen der beteiligten Fachbehörden zur
frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung ergaben keine Einwendungen. Vom Bund Naturschutz
wurden Bedenken hinsichtlich der Einhaltung des Artenschutzrechtes gemäß § 44 Abs. 1
BNatSchG angemeldet.

Allerdings verweigerten die Anwohner ihre Zustimmung zum Vorentwurf wegen der
zusätzlichen Verkehrsbelastung im Ort, die mit einer Erhöhung der Anzahl an Unterkünften
über den Bestand hinaus, zu erwarten wäre.  Der Antragsteller hat den Vorentwurf
zurückgezogen, um eine Lösung zu finden, welche diese nachbarlichen Belange ausreichend
berücksichtigt.

Das Bauleitplanverfahren wurde daraufhin eingestellt.

2.4 Weiteres Vorgehen zur Wiederaufnahme des Bauleitplanverfahrens

Die Aufstellung des Bebauungsplanes bleibt für die Familie Gramsamer weiterhin existentiell,
da der bereits vorhandene und nachträglich beantragte Campingplatz samt Sanitär- und
Nebenanlagen nicht im Rahmen der mitgezogenen Privilegierung genehmigt werden kann.
Ohne diesen Bereich wäre die Qualität des Ferienbetriebes erheblich beeinträchtigt, was mit
großen finanziellen Einbußen einhergehen würde.

Einige Plankonzepte mit Beschränkung der Anzahl von Wohneinheiten bzw.
Campingstandplätzen auf den derzeitigen Bestand, die eine weitere Verkehrszunahme nicht
erwarten lassen, wurden von den Nachbarn wiederholt abgelehnt. Die Verkehrslage innerhalb
der Weilers sei durch die stetige Weiterentwicklung des Ferienbetriebes mittlerweile so
angespannt, dass im Rahmen einer Bauleitplanung hier eine Abnahme des Verkehrs von den
Anwohnern erwartet wird.

Die Wiederaufnahme des Verfahrens durch die Stadt Tittmoning setzt eine Lösung dieses
Konfliktes sowie das nachbarliche Einverständnis zur Bauleitplanung voraus.

2.4.1 Konzept zur Verkehrsentlastung

Um die Ortsdurchfahrt dauerhaft von Verkehr durch den Ferienbetrieb freihalten zu können,
konnte folgende Erschließungs-Lösung als Voraussetzung für weitere Planungen mit der
Unteren Baubehörde in baurechtlicher Hinsicht abgeklärt und anschließend beantragt werden:

- Der bereits bestehende Feldweg entlang der westlichen Hecke kann noch im Rahmen der
mitgezogenen Privilegierung nach § 35 Abs.1 Nr.1 BauGB zu einer Parkplatzzufahrt mit
den erforderlichen Parkplätzen für den Ferienbetrieb ertüchtigt werden.
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Von den Parkplätzen aus ist künftig dann auch der Campingbereich anzufahren. Eine
entsprechende Beschilderung der Zufahrt sowie die direkte fußläufige Verbindung von den
Parkplätzen zu allen Ferienwohnungen und zum Empfang in der Hofstelle (Ollerding 2) schließt
den Verkehr von Feriengästen durch den Weiler, vor allem auch bei An- und Abreise, somit
dauerhaft aus.

Mit dieser Verkehrslösung ist zugleich der Geltungsbereich für das Sondergebiet um die
nördlich und nordöstlich gelegenen Bereiche des Anwesens reduziert. Austragshaus (Hs.Nr. 6)
und Wimmerhof (Hs.Nr.4) werden hier als baurechtlich genehmigter Gebäudebestand
einschließlich ihrer Zufahrten nicht mehr Bestandteil der Bauleitplanung. Nachdem die
baurechtliche Genehmigung (Aktenzeichen-Nr. 4.40-BV-292-2024) zur Errichtung einer
Parkzufahrt und eines Parkplatzes mit entsprechenden naturschutzrechtlichen Auflagen erteilt
war, wurde die Zufahrt im Sommer 2024 umgehend realisiert.

Abb. 3 - Vorentwurf  des Bebauungs-
planes in der Fassung vom
01.10.2024 (o.M.)
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2.4.2 Abgestimmtes Konzept

Vor einer endgültigen Wiederaufnahme des Bauleitplanverfahrens wurde von der Stadt
Tittmoning auf Grundlage des Vorentwurfes in der Fassung vom 01.10.2024 im Vorfeld eine
gemeinsame Besprechung mit dem Bürgermeister, Vertretern des Stadtrates, den beteiligten
Nachbarn, der Kreisbaumeisterin und den Eigentümern anberaumt, die am 18.11.2024 unter
Moderation von Frau Tanja Schnetzer im Pfarrheim Tittmoning stattfand.

Als Ergebnis der Besprechung wurde von den Antragstellern und Nachbarn einstimmig ein
Konzept akzeptiert, das im Wesentlichen noch folgende Änderungen umfasst:

- Der Wimmerhof soll langfristig dem Tourismusbetrieb dienen. Zur baurechtlichen
Sicherung wird das Gebäude wieder in den Bebauungsplan aufgenommen.

- Insgesamt dürfen im Plangebiet nur 18 Anlagen - als Wohnung, Ferienwohnung,
Ferienhaus oder Campingstandplatz - enthalten sein.

Die 18 Anlagen  sollen folgendermaßen aufgeteilt werden:
- 1 Betriebsleiterwohnung
- 8 bestehende Ferienwohnungen im Nebengebäude 2a, im Zuhaus und Bungalow
- 4 Ferienchalets oder Campingstandplätze im Campingbereich
- 5 Ferienwohnungen im Wimmerhof oder 3 Ferienwohnungen im Wimmerhof mit 2

Campingstandplätzen im Campingbereich

Nach Einarbeitung der Änderungen in den Vorentwurf vom 01.10.2024 soll das
Bauleitplanverfahren mit der nun vorliegenden gegenständlichen Fassung des Vorentwurfes
vom 06.12.2024 wieder aufgenommen werden.

3 Übergeordnete Planung

3.1 Landesentwicklungsprogramm LEP

Entsprechend der Strukturkarte des Landesentwicklungsprogrammes Bayern 2013 (LEP) liegt
die Stadt Tittmoning  im Allgemeinen ländlichen Raum. Folgende verankerten Ziele (Z) und
Grundsätze (G) aus dem LEP sind besonders zu beachten:

3.3 Vermeidung von Zersiedelung – Anbinde Gebot

(Z) Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten
auszuweisen.

5.1 Wirtschaftsstruktur

(G) Die  Standortvoraussetzungen  für  eine  wettbewerbsfähige  Tourismuswirtschaft  sollen
erhalten und verbessert werden.

3.2 Regionalplan RP 18

Der Regionalplan Südostoberbayern (RP 18) weist das Plangebiet als Nahbereich des
Grundzentrums Tittmoning aus.  Ferner ist das Plangebiet zum Landschaftlichen Vorranggebiet
(Salzachtal von Kirchanschöring bis Raitenhaslach einschließlich Nebentälern) sowie als Gebiet
für Tourismus und Erholung (Salzachhügelland mit Waginger-Tachinger See und Rupertiwinkel)
bestimmt. Folgende Ziele und Grundsätze des RP18 sind besonders zu beachten:

A II Allgemeiner Ländlicher Raum

1.1 (G) Es soll angestrebt werden, die Wirtschaftskraft und das Arbeitsplatzangebot im
Allgemeinen ländlichen Raum zu erhalten und weiter zu stärken
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B I Nachhaltige Entwicklung - Natur und Landschaft - Siedlungsgebiete
3.1 Landschaftliche Vorbehaltsgebiete

(Z)

Gebiete, in denen den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
besonderes Gewicht zukommt, werden als landschaftliche Vorbehaltsgebiete aus-
gewiesen. In diesen sollen die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und das
Landschaftsbild nachhaltig gesichert werden. Die Charakteristik der Landschaft und ihrer
Teilbereiche soll erhalten werden. Größere Eingriffe in das Landschaftsgefüge sollen
vermieden werden, wenn sie die ökologische Bilanz deutlich verschlechtern.

B II Siedlungswesen

3.1 (Z)

Die Zersiedlung der Landschaft soll verhindert werden. Bauliche Anlagen sollen
schonend in die Landschaft eingebunden werden. Eine ungegliederte, bandartige
Siedlungsentwicklung soll durch ausreichende Freiflächen zwischen den
Siedlungseinheiten verhindert werden. Das gilt vor allem für Gebirgs-, Fluss-, Wiesentäler
und Entwicklungsachsen.

B IV Wasserwirtschaft
4 (G) In Tourismusgebieten ist die Abwasserbeseitigung vordringlich zu ordnen.
B V Gewerbliche Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Energieversorgung und Abfallwirtschaft

4 (G)

In allen Teilräumen der Region soll das Arbeitsplatzangebot erweitert werden. Das gilt
insbesondere auch für Frauen, Teilzeitarbeitskräfte, Jugendliche und Ausländer. Dabei
soll der Dienstleistungssektor bevorzugt ausgebaut werden.
Saisonalen Schwankungen soll im Tourismusgewerbe entgegengewirkt werden.
Die Qualifizierung der Arbeitnehmer soll verbessert werden und dauerhaft

B VI Tourismus und Erholung

1 (G)

In allen Teilen der Region kommt dem Tourismus und der Erholung eine besondere
Bedeutung zu. Deshalb sind die Landschaftsschönheiten, die kulturhistorisch
bedeutsamen Landschaftsteile und Denkmäler in ihrer Charakteristik zu erhalten. Zur
Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit des Tourismus soll das Angebot weiter verbessert,
aktualisiert und saisonal stärker ausgeglichen werden. Die Zusammenarbeit soll
ausgebaut und intensiviert werden. Dabei sollen die Möglichkeiten des sanften Tourismus
und die regionaler "Erlebniswelten" genutzt werden.

2.9 (G) Der Urlaub auf dem Bauernhof soll weiter entwickelt werden.

4 (G)

Das erreichte Niveau an Einrichtungen und Dienstleistungen soll zumindest erhalten und
in allen Gebieten qualitativ ausgebaut werden. Saisonverlängernde Maßnahmen sollen
das Angebot in den Tourismus- und Erholungsgebieten stabilisieren und
Neuentwicklungen zulassen.

4.2 (G)

Im Salzachhügelland mit Waginger See und Tachinger See soll das Erholungs- und
Tourismusangebot, abgestimmt auf die Belange von Ökologie und Wasserwirtschaft auch
quantitativ erweitert werden. Aufgrund der Nähe Freilassings zu Salzburg soll der
Tourismus verstärkt ausgebaut werden.

Die Planung ist mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung vereinbar.

3.3 Flächennutzungsplan

Die Stadt Tittmoning besitzt einen rechtskräftigen Flächennutzungsplan (FNP) mit integriertem
Landschaftsplan. Im FNP sind die geplanten Bauflächen als „Flächen für die Landwirtschaft“
ausgewiesen und befinden sich im planungsrechtlichen Außenbereich nach § 35 BauGB.

Die seit der ursprünglichen Flächennutzungsplanung eingetretene tatsächliche Entwicklung mit
der artverwandten Nutzung „Ferien auf dem Bauernhof“ rechtfertigt die Neuaufstellung eines
Bebauungsplanes als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Landwirtschaft und Tourismus“
ohne das Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB zu verletzen.

Die 53. Flächennutzungsplanänderung wird nach § 8 Abs.3 BauGB gleichzeitig mit der
Aufstellung des Bebauungsplanes im  Parallelverfahren durchgeführt.
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4 Beschreibung des Plangebietes

4.1 Größe

Der Geltungsbereich des geplanten Sondergebietes umfasst eine Fläche von 1,50 ha.

Er kommt auf den Grundstücken Fl.Nr.1141, 1142, 1147 T, 1155 T, 1156 T, 1191 T, 1191/3 T,
1273 T und  1276 T der Gemarkung Kay zu liegen.

4.2 Lage und Topographie

Der Weiler Ollerding befindet sich ca. 5 km Luftlinie von der Stadt Tittmoning entfernt in der
Endmoränenlandschaft des Salzach-Hügellandes auf einer leichten Anhöhe mit 488 m ü.NN.
Das Gelände fällt von der Mitte des Weilers flach zu den umgebenden landwirtschaftlich
intensiv genutzten Grün- bzw. Ackerflächen hin ab.

Das Plangebiet selbst ist im Bereich der Hauptgebäude an der Ortsdurchfahrt noch weitgehend
eben.  Bis zur Grenze im Westen weist die Freifläche dann ein Gefälle von ca. 3-4  m auf 60 m
Länge auf (siehe Abb. 6 mit Darstellung der Höhenschichtenlinien je 0,25 Höhenmeter).

Abb. 4 - Gegenüberstellung:  FNP Bestand  -  Planung
















































